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6.2 Die in den Anträgen gemachten Angaben werden 

zu subventionserheblichen Tatsachen im Sinne 
des § 264 StGB. 

 
6.3 Nach Erhalt und Prüfung der vollständigen An-

tragsunterlagen und unter der Voraussetzung zur 
Verfügung stehender Haushaltsmittel wird unter 
Heranziehung eines Scoringsystems  eine Ent-
scheidung über den Antrag getroffen.  

 
6.4 Über die Auszahlung des Zuschusses wird nach 

Abschluss der Maßnahme und Vorlage eines vom 
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer bestätigten Ver-
wendungsnachweises durch den Landkreis Leer 
entschieden. Der Verwendungsnachweis besteht 
aus einem Sachstandsbericht und einem zahlen-
mäßigen Nachweis. Er ist zusammen mit Origi-
nalbelegen innerhalb von zwei Monaten nach Ab-
schluss des Vorhabens einzureichen.  

 
6.5 Der Zuschuss wird grundsätzlich nicht ausgezahlt 

bzw. ist ggf. zuzüglich Zinsen zurückzuzahlen, 
wenn die Bestimmungen und Voraussetzungen 
dieser Richtlinie oder des Bewilligungsbescheides 
nicht eingehalten werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn 

 
- die mit Hilfe der Zuwendung erworbenen 

oder hergestellten Gegenstände nicht für die 
Dauer von drei Jahren zweckgebunden ver-
wandt werden oder 

- die im Antrag angegebenen Dauerarbeits-
plätze nicht für die Dauer von drei Jahren 
geschaffen und besetzt werden. 

 
In Ausnahmefällen kann von einer Rückforde-
rung abgesehen werden, insbesondere bei Nicht-
erreichung der Arbeitsplatzziele, wenn das Un-
ternehmen die Umstände nicht zu vertreten hat. 
 
Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf eines 
Zuwendungsbescheides sowie als Folge hiervon 
die Rückforderung der ausgezahlten Zuwendung 
richten sich nach dem Verwaltungsverfahrensge-
setz. 

 
6.6 Der Landkreis Leer hat das Recht, die Antragsan-

gaben, die Fördergrundlagen, die Erfüllung der 
Voraussetzungen und Bestimmungen und sonsti-
ge im Rahmen der Zuschussgewährung bedeut-
same Umstände in den Betrieben zu überprüfen 
oder überprüfen zu lassen und darüber Erkundi-
gungen einzuholen.  

 
6.7 Die Belege und die sonst mit der Förderung zu-

sammenhängenden Unterlagen sind vom Bewilli-
gungszeitpunkt an 10 Jahre aufzubewahren. 

 
6.8 Die Zuwendungsempfänger sind verpflichtet, alle 

im Rahmen des Zuwendungsbescheides festge-
legten Auflagen und Bedingungen zu erfüllen 

 

7. Inkrafttreten, zeitliche Befristung 
 
7.1 Diese Richtlinie tritt mit der der Veröffentli-

chung im Amtsblatt des Landkreises Leer in Kraft 
und gilt bis zum 31.12.2020 unter der Voraus-
setzung, dass kommunale Mittel zur Verfügung 
stehen und die Richtlinie nicht zuvor aufgeho-
ben oder geändert wird. 

 
Landkreis Leer 
Der Landrat 

Bernhard Bramlage 
__________________________________________ 
 

Bauleitplanung der Stadt Weener (Ems) 
 

2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 82 W „In-
dustrie-und Gewerbegebiet Kleiner Bollen“ gemäß § 

13 a BauGB in Textform 
 
Der Rat der Stadt Weener (Ems) hat in seiner Sitzung 
am 11.12.2014 die 2. Änderung des Bebauungsplanes 
Nr. 82 W „Industrie- und Gewerbegebiet Kleiner Bol-
len“ gemäß § 13 a BauGB in Textform als Satzung 
beschlossen. Das Plangebiet beinhaltet u. a. die Erwei-
terung der überbaubaren Flächen im Bereich der 
Grundstücke Kleiner Bollen 10 und 10 b. Der Gel-
tungsbereich ist aus dem nachstehenden Kartenaus-
schnitt ersichtlich.  
 

 
 
Von einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 13 
Abs. 2 Nr. 3 BauGB ist abgesehen worden.  
 
Die 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 82 W „In-
dustrie- und Gewerbegebiet Kleiner Bollen“ gemäß § 
13 a BauGB in Textform liegt vom Tage der Ausgabe 
dieses Amtsblattes im Rathaus der Stadt Weener, 
Osterstraße 1, 26826 Weener, Zimmer 33, öffentlich 
aus und kann während der Dienststunden oder außer-
halb dieser Zeit nach Vereinbarung von jedermann 
eingesehen werden und über deren Inhalt Auskunft 
verlangen.  
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 2. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 82 W „Industrie- und Gewerbe-
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gebiet Kleiner Bollen“ gemäß § 10 BauGB, in der z. Zt. 
geltenden Fassung, rechtsverbindlich.   
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. §§ 233 Abs. 2 i. 
V. m. 215 BauGB (i. d. F. der Bek. vom 27.08.1997, 
BGBl. I S. 2141, ber. 1998 S. 137, zuletzt geändert 
durch Art. 1 G vom 24.06.2004, BGBl. I S. 1359 bzw. 
durch das Gesetz zur Erleichterung von Planungsvor-
haben für die Innenentwicklung der Städte vom 
21.12.2006, BGBl. Teil I Nr. 64 S. 3316),  
 
a) eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 bis 3 

BauGB der dort näher bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,  

b) eine Verletzung der Vorschriften unter der Berück-
sichtigung des § 214 Abs. 2 und 2a) BauGB be-
achtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis der Flächennutzungsplanänderung und 
des Bebauungsplanes und 

c) nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB gemäß § 215 Abs. 
1 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs, 

 
nur dann unbeachtlich sind, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Weener (Ems) geltend gemacht 
worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung von 
Verfahrens- und Formvorschriften oder den Mangel 
der Abwägung begründen soll, ist darzulegen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 des Baugesetzbuches (BauGB) über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädi-
gungsansprüche, deren Leistung schriftlich beim Ent-
schädigungspflichtigen zu beantragen ist, für Eingriffe 
in eine bisher zulässige Nutzung durch die Flächen-
nutzungsplanänderung und den Bebauungsplan und 
über das Erlöschen entsprechender Entschädigungsan-
sprüche wird hingewiesen.  
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internet-Seite 
der Stadt Weener (Ems), www.weener.de, veröffent-
licht.  
 
Weener, den 29.12.2014 
 

Stadt Weener (Ems) 
Der Bürgermeister 

Ludwig Sonnenberg 
__________________________________________ 

 
Satzung über die Festsetzung 

der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer 
in der Gemeinde Brinkum 

(Hebesatzsatzung 2015 bis 2017 - Brinkum) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes in der Fassung 
vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 22.10.2014 (Nds. GVBl. S. 291), 
dem § 25 des Grundsteuergesetzes vom 07.08.1973 
(BGBl. I, Seite 965), zuletzt geändert durch Artikel 38 
des Gesetzes vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) und 

des § 16 des Gewerbesteuergesetzes vom 15.10.2002 
(BGBl. I Seite 4167), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 25.07.2014 (BGBl. I S. 1266) in 
Verbindung mit dem Realsteuer-Erhebungsgesetz vom 
22.12.1981 (Nds. GVBl. S. 423) hat der Rat der Ge-
meinde Brinkum am 21.12.2014 die nachstehende 
Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Hebesätze 

 
Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbe-
steuer werden für das Gebiet der Gemeinde Brinkum 
wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer 
 
 a) für die land- und forstwirtschaft- 
  lichen Betriebe (Grundsteuer A) 360 v. H. 
 
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 360 v. H. 
 
2. Gewerbesteuer 360 v. H. 
 

§ 2 
Gültigkeit 

 
Die vorstehenden Hebesätze gelten für die Haushalts-
jahre 2015, 2016 und 2017. 
 

§ 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt am 01.01.2015 in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die bisherige Hebesatzsatzung 2013 bis 2015 
vom 20.11.2012 mit Wirkung vom 31.12.2014 außer 
Kraft. 
 
Brinkum, den 22.12.2014 
 

Gemeinde Brinkum 
Der Bürgermeister 
Bernhard Janssen 

_________________________________________ 
 

Satzung zur 4. Änderung der Satzung über 
die Erhebung von Beiträgen, Kostenerstattungen 

und Gebühren für die Abwasserbeseitigung 
der Gemeinde Bunde 

(Abwasserbeseitigungsabgabensatzung) 
 
Aufgrund der §§ 10, 58 und 111 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. S. 576), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
22.10.2014 (Nds. GVBl. S. 291), und der §§ 5, 6 und 8 
des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(NKAG) in der Fassung vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. S. 
41), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
18.07.2012 (Nds. GVBl. S. 279), und des § 6 Abs. 1 des 
Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Abwas-
serabgabengesetz (Nds. AG AbwAG) in der Fassung 
vom 24.03.1989 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert 
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